
Betreff: Klausur "Grundlagen der Humangeographie II bzw. Stadt- und Wirtschaftsgeographie" in 
alter / neuer Form. Stand: 08.02.2021 
 
!! Achtung – diese Nachricht betrifft nur Studierende, die noch nicht an der Klausur 
„Humangeographie2/Stadt- und Wirtschaftsgeographie“ (BEd/BSc) teilgenommen oder diese noch 
nicht bestanden haben!!  
 
 
Liebe Studierende, 
 
Sie haben im letzten SoSe 2020 (ggf. früheren Sommersemestern) an der Vorlesung „Grundlagen der 
Humangeographie 2/Stadt- und Wirtschaftsgeographie“ (BSc./BEd.) und den dazugehörigen 
Seminaren teilgenommen, aber sind noch nicht zur Klausur angetreten oder haben diese nicht 
bestanden. 
 
Die Module „Humangeographie 1/Bevölkerungsgeographie & ländlicher Raum“ (WiSe) und 
„Humangeographie 2/Stadt- und Wirtschaftsgeographie“ werden gerade inhaltlich neu konzipiert 
und deren Inhalte in den abschließenden Klausuren (= Modulprüfung) geprüft. 
 
Da sich insbesondere die Inhalte des Moduls „Humangeographie 2“ (SoSe) im kommenden SoSe 2021 
gesamt aufgrund eines personellen Wechsels ändern werden, möchten wir Ihnen die Gelegenheit 
geben, die Prüfung gemäß des alten Modus abzulegen. 
 
Aus diesem Grund haben wir am 31.03.21 einen außerordentlichen Prüfungstermin angesetzt. Die 
Anmeldung zu diesem Termin ist  bereits in Porta (bis 2 Wochen vor dem Klausurtermin) möglich! 
 
Weitere Klausurtermine:  
Neben dem angekündigten Termin am 31.03.21 sind zwei weitere Termine „alt“ und „neu“ im Juli im 
Anschluss an die Vorlesungszeit und Anfang Oktober 2021 vorgesehen. Genaue Termine stehen noch 
nicht fest. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Porta. Auch wir werden Sie informieren, sobald 
uns Details bekannt sind. 
 
 
Zur Anmeldung zur Klausur:  
Sie sind nie automatisch für Klausuren angemeldet, sondern müssen sich stets aktiv in Porta 
anmelden. Dies gilt auch für den kommenden Prüfungstermin am 31.03.21, bzw. die darauf 
Folgenden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis 2 Wochen vor dem Prüfungstermin anmelden 
können. Sollten Sie die Klausur nicht absolvieren können, besteht laut § 2 Abs. (2) der aktuell bis zum 
30.9.2021 geltenden [ https://www.uni-
trier.de/fileadmin/studium/STUDIENVERLAUFSINFOS/ORDNUNGEN/Allgemeine_Ordnungen/Zentral
e_Ordnungen/Corona_Ordnungen/Corona-Ordnung_2020-11-13.pdf ]Corona-Prüfungsordnung die 
Möglichkeit eines Rücktritts bis zum Tag vor der Prüfung (23:59 Uhr). 
 
Zum Fehlversuch:  
Aufgrund der aktuell bis zum 30.9.2021 geltenden [ https://www.uni-
trier.de/fileadmin/studium/STUDIENVERLAUFSINFOS/ORDNUNGEN/Allgemeine_Ordnungen/Zentral
e_Ordnungen/Corona_Ordnungen/Corona-Ordnung_2020-11-13.pdf ]Corona-Prüfungsordnung ist 
nach § 3 (1) die Wiederholungsverpflichtung ausgesetzt. Das bedeutet, dass Sie den angebotenen 
Termin am 31.03.21 wahrnehmen KÖNNEN, aber nicht müssen – es entstehen Ihnen keine Nachteile.  
 
Neue Inhalte des Moduls:  
Wie bereits angekündigt, werden Vorlesung und begleitende Seminare inhaltlich runderneuert. 
Wenn Sie sich entscheiden, die noch ausstehende Klausur nicht nach den „alten“ sondern nach den 
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„neuen“ Inhalten zu absolvieren, ist dies ohne weiteres möglich! Sie müssen dafür NICHT in eine 
neue PO wechseln. 
 
Wenn Sie bereits in früheren Semestern ALLE Studienleistungen im Seminar absolviert haben, 
besteht keine Notwendigkeit, noch einmal das Seminar zu besuchen. 
 
Sollten Sie NICHT alle Studienleistungen absolviert haben, gelten die Konditionen des „neuen 
Konzepts“. Bitte setzen Sich diesbezüglich umgehend mit Frau Scharfenort in Verbindung! 
 
Wir empfehlen Ihnen dringend den Besuch und Erarbeitung der Inhalte der im SoSe 2021 
angebotenen Vorlesung. Bitte melden Sie sich frühzeitig innerhalb des üblichen Anmeldezeitraums in 
Porta an, so dass Sie auch Zugang zu den Materialien erhalten. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, das begleitende Seminar als GasthörerIn zu besuchen. Da die Seminare 
digital stattfinden, kann eine regelmäßige Teilnahme von Ihrer Seite aus erfolgen. Eine E-Mail mit 
Informationen zu Anmeldung, Teilnahme und Ablauf des Seminars erhalten Sie in der ersten 
Märzhälfte. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
  
i.A. Ellen Zwartenkot, M.Sc. 
Sekretariat  
Fachbereich VI – Kultur- und Regionalgeographie 
Postadresse: Universität Trier, 54286 Trier 
Tel. +49 651 201-4537 
Fax +49 651 201-3980 
Email zwartenk@uni-trier.de 
Web http://www.regionalgeographie.uni-trier.de 
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag, jeweils 11-12 Uhr 
Besucheradresse: F 137, Behringstraße 21, 54296 Trier 
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